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Vernehmlassungsverfahren  

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation 

Bundesbeschluss über das Programm zur Beseitigung von Engpässen 
im Nationalstrassennetz und über die Freigabe der Mittel 
Für die Engpassbeseitigung auf dem bestehenden Nationalstrassennetz werden durch 
das Infrastrukturfondsgesetz (IFG) 5,5 Milliarden CHF bereitgestellt. Mit der vorlie-
genden Vernehmlassungsvorlage zeigt der Bundesrat auf, welche Abschnitte auf 
dem Nationalstrassennetz in Zukunft inakzeptabel stark überlastet sein werden. 
Gestützt darauf unterbreitet er das Programm Engpassbeseitigung. Ergänzend zeigt 
die Vorlage auf, wo für die Beseitigung von Engpässen auf dem bestehenden Natio-
nalstrassennetz die Ergänzung neuer Nationalstrassenverbindungen erforderlich ist. 
Zudem stellt der Bundesrat drei Optionen für die Weiterführung der im Sommer 
2008 vorgeschlagenen Anpassung des Netzbeschlusses zur Debatte. Schliesslich 
zeigt er verschiedene Entwicklungsperspektiven der Spezialfinanzierung Strassen-
verkehr auf und stellt Ansätze zur Vermeidung der sich abzeichnenden Finanzie-
rungslücke zur Diskussion. 
Vernehmlassungsfrist: 17. April 2009 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Netzplanung, 3003 Bern, 
Telefon 031 323 27 94, Fax 031 323 23 03, www.astra.admin.ch 
Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 
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